
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 21 (1948)

Heft: 9

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


September 1948 XXI. Jahrgang Nr. 9

DER

OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOU R I E R VE R B A N D E S

Im „Fourier" sind in letzter Zeit einige Artikel erschienen, die auf vorgesehene
Änderungen im Rechnungs- und Verpflegungsdienst der Armee hinwiesen. Wir
erwähnen z. B. die Ausführungen von Oberstlt. Tobler über die Erfahrungen aus
dem Aktivdienst und die Vorschläge für die Reform des Verpflegungsdienstes in
unserer Armee (Jahrgang 1947, Seite 141 und 165), den Bericht von Oblt.
W. Weber über das Referat, das Oberst E. Bieler an der Generalversammlung der
Sektion Zürich über die Neuerungen im Rechnungs- und Verpflegungswesen hielt
(Jahrgang 1948;, Seite 49) und besonders auch die Darlegungen von Oberstlt.
R. Baumann in der letzten Nummer über die künftige praktische Gestaltung des

Rechnungswesens (Jahrgang 1948, Seite 193).
Die vorgesehenen Änderungen sollen verankert werden im neuen V e r w a 1 -

tungsreglement. Die ersten Entwürfe hierzu wurden nicht nur von den maß-

gebenden militärischen Stellen, sondern auch von den höhern Fachoffizieren be-

raten und besprochen. Ferner wurde auch der Schweizerischen Verwaltungs-
Offiziersgesellschaft und dem Schweizerischen Fourierverband Gelegenheit ge-
geben, sich zu den Entwürfen zu äußern.

Der Bundesrat hat nun mit Datum vom 10. August 1948 an die Bundes-

Versammlung eine Botschaft erlassen betr. die Revision des Verwaltungsregie-
mentes für die schweizerische Armee*. Die nachfolgenden Ausführungen entnehmen
wir zum großen Teil wörtlich dieser Botschaft.

Das gegenwärtig noch gültige Verwaltungsreglement vom 27. März 1885 ist
in Kraft seit dem 1. Januar 1 8 8 6, also seit über 60 Jahren. Ein Entwurf
zu einem neuen Verwaltungsreglement vom Jahre 1911, der auf Grund der Mili-
tärorganisation von 1907 ausgearbeitet wurde, war beim Kriegsausbruch 1914

von den eidg. Räten noch nicht behandelt. Die Armee mußte daher im Aktivdienst
1914—1918 noch mit dem Reglement von 1885 verwaltet werden. Es hatte sich

aber schon damals gezeigt, daß das Reglement von 1885 bereits veraltet war und
nicht mehr genügen konnte. Vollmachtenbeschlüsse des Bundesrates mußten über
die bestehenden Lücken hinweghelfen. Der Entwurf von 1911 wurde durch die

Ereignisse von 1914—1918 überholt und wurde hinfällig.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Revision des Verwaltungsreglementes

* Bundesblatt Nr. 33 vom 19. August 1948.
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